[bookmark: Entwurf]	
+[image: ]
LANDRATSAMT
AMBERG-SULZBACH


	Landratsamt Amberg-Sulzbach, Postfach 1754, 92207 Amberg



[bookmark: Entwurf1]Stadt Vilseck 
Marktplatz 13
92249 Vilseck



	


[bookmark: Abteilung]  



Internet:
www.amberg-sulzbach.de

Direkt-E-Mail-Adresse:
wasserrecht@amberg-sulzbach.de



	
	
	Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom

	Bitte bei Antwort angeben
Unser Zeichen
52-6321.01.26
	Tel.: 	09621/39-174
Fax:	09621/37605-343
Name:	Frau Scharrer
	Zimmer-Nr. 
1.3.10
	Amberg
05.08.2025
	

	
	
	
	
	
	
	
	





Vollzug der Wassergesetze;
Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser aus dem Gewerbegebiet „Neuhauser Steig“ in den Schmalnohebach durch die Stadt Vilseck 

Anlagen:
1 Bescheidsausfertigung
1 Bekanntmachungsentwurf



Sehr geehrte Damen und Herren,

es wird gebeten, die beiliegende Bescheidsausfertigung zusammen mit den Planunterlagen zwei Wochen zur Einsicht auszulegen (Art. 69 Satz 2 BayWG; Art. 74 Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG). Die Auslegung ist entsprechend dem beiliegenden Bekanntmachungsentwurf ortsüblich bekannt zu machen (Art. 69 Satz. 2 BayWG; Art. 74 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 BayVwVfG). Nach Ablauf der Bekanntmachungsfrist ist eine Ausfertigung der Bekanntmachung an das Landratsamt zurückzusenden.

Hierzu ist der Inhalt der Bekanntmachung sowie der Erlaubnisbescheid inkl. mit Genehmigungsvermerk versehener Planunterlagen auf der Internetseite der Gemeinde zu veröffentlichen. Da es sich um eine Wirksamkeitsvoraussetzung handelt, ist die Internetveröffentlichung nachzuweisen.

Auszulegende Dokumente sind grundsätzlich zwingend im Internet zu veröffentlichen, es sei denn, eine Veröffentlichung der Unterlagen im Internet ist, insbesondere aus technischen Gründen, nicht möglich (Art. 27 Abs. 1 Satz 2 BayVwVfG). Es wird darauf hingewiesen, dass eine unzureichende personelle Ausstattung grundsätzlich keinen Fall der hier geregelten Unmöglichkeit darstellt. 

In der ortsüblichen Bekanntmachung ist die Internetseite anzugeben. 





Nach Ablauf der Einwendungsfrist (Art. 73 Abs. 4 BayVwVfG) ist folgendes an das Landratsamt Amberg-Sulzbach zu übermitteln: 
· eine Ausfertigung der Bekanntmachung 
· Dokumentation der Internetveröffentlichung (z. B. durch Screenshots)
· sofern die Planunterlagen nicht im Internet veröffentlicht wurden: konkrete Gründe, warum Internetbekanntmachung nicht möglich ist, sind darzulegen. 

In der ortsüblichen Bekanntmachung ist die Internetseite anzugeben. 


Mit freundlichen Grüßen



Manuela Scharrer
Regierungsoberinspektorin





Bekanntmachungsentwurf



Vollzug der Wassergesetze;
Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser aus dem Gewerbegebiet „Neuhauser Steig“ in den Schmalnohebach durch die Stadt Vilseck 



Das Landratsamt Amberg-Sulzbach hat der Stadt Vilseck die gehobene wasserrechtliche Erlaubnis (§ 15 des Wasserhaushaltsgesetzes) für das im Betreff genannte Vorhaben erteilt. 

Eine Ausfertigung des Erlaubnisbescheides und der genehmigten Planunterlagen liegt in der Zeit vom ........................ bis zum ........................... im Rathaus in …………, Zimmer-Nr. ........., während der Dienststunden zur Einsicht aus.

[bookmark: _GoBack]Zusätzlich wird das Vorhaben auch im Internet bekanntgemacht. Die Bekanntmachung ist auf der Internetseite der Stadt Vilseck unter folgender Internetadresse http://........... einzusehen.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die wasserrechtliche Erlaubnis mit dem Ende der Auslegungsfrist gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt gilt.







Dienstgebäude	Sprechzeiten	Telefon 	(09621) 39-0		Öffentliche Verkehrsmittel	
Schloßgraben 3	Mo., Di., Do.	08:00 – 16:00 Uhr	Fax	(09621) 39-698			Bus: 	Linie 4, 5, 10		
92224 Amberg	Mi., Fr.	08:00 – 12:00 Uhr	E-Mail	poststelle@amberg-sulzbach.de	Haltestelle: 	Kurfürstenbad	
	sowie nach Terminvereinbarung	Internet	www.amberg-sulzbach.de

Postanschrift	Bankverbindungen			
Schloßgraben 3	Sparkasse Amberg-Sulzbach	IBAN: DE27 7525 0000 0190 0000 18	BIC: BYLADEM1ABG
92224 Amberg	Volksbank-Raiffeisenbank Amberg	IBAN: DE66 7529 0000 0006 4331 03	BIC: GENODEF1AMV
	Commerzbank Amberg	IBAN: DE98 7524 0000 0710 1546 00	BIC: COBADEFFXXX
	Postbank Nürnberg	IBAN: DE84 7601 0085 0017 5778 58	BIC: PBNKDEFF#

Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.amberg-sulzbach.de/datenschutz oder von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter.
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